Anhang 1
Regierungsrat des Kantons Schwyz

kantonschwyz () Q
a

Beschluss Nr. 382/2017
Schwyz, 16. Mai 2017 / ju

Unterrichten statt Arbeitslosengeld beziehen — Anpassung des Volkschulgesetzes
Beantwortung der Motion M 7/16

1. Wortlaut der Motion
Am 18. November 2016 hat KR Bernhard Diethelm folgende Motion eingereicht:

,Gemdss $ 49 des Volksschulgesetzes (VSG, SRSZ 611.210) braucht eine Lehrperson einen nach
internationalem oder interkantonalem Recht anerkannten Ausbildungsabschluss. Der Erzie-
hungsrat kann weitere Ausbildungsabschlisse anerkennen.

Geméss § 50 des VSG kann ebenfalls der Erziehungsrat einer Person, die tiber keinen anerkann-
ten und vorausgesetzten Ausbildungsabschluss verfigt, eine dauernde oder befristete Lehrerbe-
willigung erteilen, wenn ihre Beféhigung anderswie ausgewiesen ist. Konkret bedeutet dies, dass
Gemdss den internen Richtlinien des Erziehungsrates werden Lehrbewilligungen nur noch jéhr-
lich und maximal fir drer Jahre ausgestellt. Das heisst, eine Lehrperson, die auf einer Stufe un-
terrichtet, fir welche sie noch kein Diplom hat, kann maximal drei Jahre dort unterrichten, aus-
ser, sie nehme eine entsprechende berufsbegleitende Ausbildung in Angriff (z.B. Primarlehrper-
son in heilpddagogischer Ausbildung). In diesem Fall kann die Lehrbewilligung bis zum Ab-
schluss der Ausbildung erteilt werden, d.h. auch lénger als drei Jahre (Punkt 4.2.1 Wegweiser zur
Gesetzgebung der Volksschule, Ausgabe August 2016).

Ausnahme vom 31. Mérz 2004: Der Erziehungsrat hat am 31. Méarz 2004 beschlossen, bei den
Heilpddagogischen Zentren eine Erleichterung einzufiihren. Diese lautet wie folgt: ,, Lehrbewilli-
gungen fir Lehrpersonen an den Herlpddagogischen Zentren kénnen mehr als zweimal verlangert
werden, sofern die Lehrpersonen die von der Schule gemachten Auflagen erfiillen und keine rich-
tig ausgebildeten Lehrpersonen zur Verfigung stehen. “ (Punkt 4.2.1 Wegweiser zur Gesetzge-
bung der Volksschule Ausgabe August 2016).

Was heissen diese Regelungen nun konkret fir die Volksschule? Eine Schulbehdrde kann nur ei-
ne Lehrperson anstellen, welche eine vollstdndige Ausbildung hat. In den letzten Jahren kam es
immer wieder zu Diskussionen im Bereich Fremdsprachenabschiuss. Fiir den Unterricht in den
Fédchern Franzdsisch und Englisch muss ein entsprechendes Diplom (mindestens C1 Niveau) vor-
handen sein. Eine Lehrperson ohne Franzdsisch und/oder Englisch Abschluss darf befristet drei
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Jahre unterrichten. Innerhalb dieser Zeit muss sie die Sprachabschliisse nachholen und auch
bestehen. Hat sie innerhalb dieser befristeten Zeit den Fremdsprachenabschliuss nicht gemacht,
darf sie tberhaupt nicht mehr unterrichten. Die Lehrperson hat dann noch Zeit wahrend vier Jah-
ren den Sprachenabschluss zu machen, ansonsten die komplette Ausbildung verfallt.

Wegweiser zur Gesetzgebung der Volksschule, Ausgabe August 2016; 4.2.5: ,, Lehrpersonen, die
das maximale Kontingent von drei befristeten Lehrbewilligungen ausgeschdpft haben, sind nicht
mehr einsetzbar, auch nicht fir Stellvertretungen von weniger als sechs Schulwochen (ohne be-
fristete Lehrbewilligung) und auch nicht fiir einen anderen Schultrdger oder fiir eine andere
Schulstufe. Ausnahme: Wenn sich eine Lehrperson in einer berufsbegleitenden Zusatzausbildung
befindet, sind noch weitere Verldngerungen madglich. “

Fazit: Der Schultrdger darf diese Lehrperson ebenfalls nicht mehr fir Stellvertretungen anstellen,
da sie die bendtigte Ausbildung, insbesondere Franzdsisch und/oder Englisch nicht hat. Der
Schultrdger darf diese Lehrperson selbst fiir Stellvertretungen nicht anstellen, auch wenn die
Lehrperson diese Fécher nicht zu unterrichten hat. Die Lehrperson hat zwar alle Abschliisse (Ma-
thematik, Deutsch, Mensch und Umwelt, Sport, usw.), ausser Franzdsisch und/oder Englisch, ist
aber nicht mehr befristet anstellbar, auch nicht fir Stellvertretungen. Faktisch kommt dies ei-
nem Berufsverbot gleich.

Wird eine Lehrperson dennoch eingeseizt (selbst fir eine einwdchige Stellvertretung) wird das
Amt fiir Volksschule (AVS) eine Reduktion der Schiilerpauschale (gemdéss § 67 der Volksschul-
verordnung) beantragen. Das Einzige, was dieser Lehrperson bleibt, ist der Wechsel in einen an-
deren Beruf oder gar der Gang zur Arbeitslosenkasse!

Auswirkungen: Die Lehrperson wiirde zwar gerne unterrichten, aus diesem Grund hat sie die P&-
dagogische Hochschule besucht, darf aber nicht, weil sie — gemdass oben aufgefiihrten Angaben —
nicht mehr angestellt werden kann. Zwar ist der Wechsel in einen anderen Beruf fiir Lehrperso-
nen mit einer allenfalls friiher gemachten Ausbildung madglich, aber wie verhélt es sich mit den
Jjungen Lehrpersonen, welche die Pddagogische Ausbildung als Erstausbildung gemacht haben?

Es ist klar, dass diese Lehrpersonen den gesamten Ausbildungsiehrgang noch nicht abgeschlos-
sen haben, aber nach drei Jahren ein komplettes Berufsverbot auszusprechen ist doch ziemlich
hart! Massnahmen, welche zur Anderung dieser harten ,,Sanktionierung* fiihren kénnten bzw.
eine Anpassung des Volkschulgesetzes erforderlich machen, kbnnten sich u.a. nach folgendem
Grundsatz richten:

Die Pidagogische Hochschule St. Gallen stellt im Gegensatz zur PH Schwyz andere Abschliisse
aus. Da wird klar aufgefiihrt in welchen Fachern die Lehrperson unterrichten darf und in welchen
sie dies (noch) nicht darf und demzufolge noch eine Ausbildung machen oder abschliessen muss.
Dem Schultrdger 14/t dann die Aufgabe zu, die Lehrperson richtig einzusetzen. Fir die 1./2.
Klasse kann eine Lehrperson ohne die erforderlichen Abschliisse in Franzdsisch und/oder Eng-
lisch zu 100% eingesetzt werden. In der 3./4. Klasse muss sie die Englischausbildung haben und
in der 5./6. Klasse wére es von Vorteil, aber nicht zwingend, dass sie gar noch die Franzdsisch-
ausbildung hat. Auch die PH St. Gallen verlangt den noch nicht gemachten Sprachabschiuss
innerhalb von sieben Jahren. Die Lehrbeféhigung in den anderen Féchern verféllt jedoch nicht,
wie im Kanton Schwyz. Dies verlangt von der Lehrperson ein grosses Mass an Selbstverant-
wortung, Ist sie doch selber fiir die Sprachenausbildung zusténdig. Macht sie diese Ausbildung
nicht, ist sie fir den Schultrdger , nicht mehr so interessant” wie jene mit der Ausbildung.

Aus pddagogischer Sicht ist es sicher sinnvoller, wenn die Lehrperson alle Ausbildungen hat und
die Schulkinder von mdglichst wenigen Lehrpersonen unterrichtet werden. So ist es ja auch das
Bestreben des Kantons Schwyz, im Bereich der Lehrpersonenausbildung, auf das Modell der
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,,Generalisten” zu setzen. Zudem teilen die Schultrdger den Grundgedanken, die Zah! der Lehr-
personen in den jeweiligen Primarschulen mdglichst gering zu halten. Dennoch drangt sich die
Frage nach einer Lockerung der géngigen Praxis in unseren Volksschulen, mit Blick auf das Mo-
dell der PH St. Gallen, auf. Damit wird nicht nur den Schultrdgern geholfen, sondern auch den
direkt betroffenen Menschen, welche sich den Gang zur Arbeitslosenkasse ersparen kénnten.

Aus diesem Grund beantrage ich dem Regierungsrat, meine damit verbundenen Ausfifirungen
und Massnahmen zur angesprochenen Problematik entgegenzunehmen und das Volksschulgesetz
entsprechend anzupassen.

Ich danke dem Regierungsrat fir die positive Aufnahime der Motion. “

2. Antwort des Regierungsrates

2.1 Das Volksschulgesetz vom 19. Oktober 2005 (SRSZ 611.210, VSG) widmet sich im
Abschnitt VIII. den Lehrpersonen. Beziliglich Ausbildungsabschluss hélt § 49 VSG fest:
» Wer als Lehrperson an der Volksschule unterrichten will, benétigt einen nach internationalem
oder interkantonalem Recht anerkannten Ausbildungsabschluss. Der Erziehungsrat kann weitere
Ausbildungsabschliisse anerkennen.
2 Der Erziehungsrat bestimmt, welche Ausbildungsabschlisse fir die einzelnen Schularten und
flir die Schulung von Schiilerinnen und Schilern mit besonderen padagogischen Bed(irfnissen
vorausgesetzt sind.*”

Die Ausnahme und die Mdglichkeit zur Erteilung einer Lehrbewilligung regelt § 50 VSG:

»Der Erziehungsrat kann ausnahmsweise einer Person, die (ber keinen anerkannten oder voraus-
gesetzten Ausbildungsabschluss verfiigt, eine dauernde oder befristete Lehrbewilligung erteilen,
wenn ihre Beféhigung anderswie ausgewiesen ist.“

2.2 Der Erziehungsrat hat festgelegt, welche Ausbildungsabschlisse fir welche Schular-
ten in der Volksschule verlangt werden (ERB Nr. 84/2006 bzw. 28/2012). Er hat sich dabei an
die Interkantonale Vereinbarung lber die Anerkennung von Ausbildungsabschliisse vom
18. Februar 1993 (SRSZ 620.110.1) gehalten, welcher der Kanton Schwyz 2006 beigetreten ist.
Fir die Primarschule gilt, dass ein altrechtliches Lehrerdiplom (seminaristische Ausbildung) oder
ein Bachelor fiir die Primarstufe (Ausbildung an einer Padagogischen Hochschule, PH) vorausge-
setzt wird. Im Sinne einer ,,Generalistenausbildung® wird fiir den Abschluss und somit fiir das
Ausstellen des Lehrerdiploms gemass Vorgaben der Padagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ)
mindestens eine Fremdsprache und fiir diese das C1-Niveau verlangt. Der Erziehungsrat hat sich
damit ganz bewusst fiir eine anspruchsvolle Hirde fiir Lehrpersonen im Bereich Fremdsprache
entschieden und erachtet insofern die durch die Padagogische Hochschule St. Gallen praktizierte
Regelung fiir den Kanton Schwyz nicht wirklich als Option.

2.3 Im Sinne einer guten Schule und aus Qualitatsgriinden sollen reguléar ausgebildete
Lehrpersonen an der Volksschule unterrichten. Die Erteilung von Lehrbewilligungen an nicht oder
nicht richtig ausgebildete Personen durch den Erziehungsrat erfolgt mit einer gewissen Zuriick-
haltung und nach klaren Richtlinien. Es besteht eine langjahrige Praxis, dass Personen mit einem
fehlenden Ausbildungsabschluss flr langstens drei Jahre eine Lehrbewilligung erhalten. Wird eine
berufsbegleitende Zusatzausbildung in Angriff genommen, wird auch die Lehrbewilligung verlan-
gert. Nach einer flinfjadhrigen Versuchsphase wurde im Jahre 2013 (ERB Nr. 50/2013) die Lehr-
bewilligungspraxis dahingehend verscharft, dass nach Ausschdpfung der drei jahrlichen Bewilli-
gungen diese Personen nicht mehr an der Volksschule einsetzbar sind, auch nicht als Stellvertre-
tung. Damit wollte man erreichen, dass das Schulsystem fir nicht ausgebildete Lehrpersonen
nicht zu attraktiv wird und die Lehrerbildung nicht unterlaufen wird. Die Schultrdger wurden da-
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mit gezwungen, ausgebildete Lehrpersonen zu suchen und nicht Gber Jahre ungeniigend oder
padagogisch gar nicht ausgebildete Personen im System zu belassen. Zu erwahnen ist, dass auch
fir diese Personen (Berufsleute) durchaus die Mdglichkeit besteht, das Lehrerdiplom an einer
Padagogischen Hochschule zu erlangen. Es gibt auch immer zahlreiche Berufsleute, die an der
PHSZ die modular aufgebaute Lehrerausbildung absolvieren.

2.4 Die Absolventinnen und Absolventen der Paddagogischen Hochschulen bekunden ver-
mehrt Mihe mit dem verlangten Sprachzertifikat C1. Es ist eine Tatsache, dass jeweils bei der
Diplomfeier Studierenden das Lehrdiplom nicht ausgehandigt werden kann, weil das Sprachdip-
lom fehlt. Die Studierenden erhalten die Gelegenheit, innert sieben Jahren das Sprachdiplom
nachzuholen und dann das Bachelordiplom zu erhalten. Falls sie in den Schulbetrieb einsteigen,
gelten sie als nicht diplomiert, also nicht vollstandig ausgebildet und kénnen demzufolge nur mit
einer befristeten Lehrbewilligung unterrichten. Sie haben somit gemass den Richtlinien zur Ertei-
lung von Lehrbewilligungen drei Jahre Zeit, das Diplom nachzuholen, um nahtlos unterrichten zu
kénnen. Erreichen sie das Diplom innert der drei Jahre nicht, missen sie das Unterrichten im
Kanton Schwyz aufgeben und kénnen erst mit dem Abschlussdiplom wieder unterrichten. Leider
gibt es immer wieder Einzelféalle, die in dieser dreijahrigen Frist das Sprachdiplom nicht errei-
chen.

2.5 Der Erziehungsrat hat sich verschiedentlich mit der aufgezeigten Problematik befasst.
Er hat an einer Klausursitzung die Flexibilisierung der Anerkennung von Diplomen und der Ertei-
lung von Lehrbewilligungen eingehend diskutiert. Im Beschluss Nr. 76 vom 1. Dezember 2016
haben die Resultate dieser Diskussion Niederschlag gefunden, dies immer vor dem Hintergrund,
dass die reguldre Lehrerausbildung nicht unterlaufen werden soll. Es besteht neu im Ausnahme-
bzw. Hartefall die Méglichkeit, dass Lehrpersonen mit einer unvollstandigen Ausbildung auf der
Primarstufe (z.B. fehlendes Sprachdiplom) eine definitive Lehrbewilligung erhalten kénnen, so-
fern einige Bedingungen erfillt sind. Es muss eine Uberprifte Lehrbefdhigung vorliegen. Das
heisst, es muss ein Expertenbericht, eine Unterrichtsbeurteilung der Schulleitung, eine positive
Unterrichtsbeurteilung der Abteilung Schulcontrolling sowie eine Empfehlung des Schultragers
vorliegen. Dieses Vorgehen erscheint vertretbar auch gegeniiber all den Lehrpersonen, die die
regulare Ausbildung absolvieren und abschliessen. Es darf nicht sein, dass unzéhlige Lehrperso-
nen ohne reguldre Ausbildung in der Volksschule unterrichten. Daher ist eine gewisse Zurlickhal-
tung bei der Erteilung von Lehrbewilligungen durchaus gerechtfertigt.

2.6 Mit dieser Massnahme ist die Problematik der Studierenden der Padagogischen
Hochschulen, die innert drei Jahren das notwendige Sprachzertifikat C1 nicht erreichen, jedoch
nicht gel6st. Sie gelten nicht als Hartefall. Gemass aktueller Regelung der PHSZ (und anderer
Padagogischen Hochschulen) haben die Studierenden bis sieben Jahre nach Ausbildungsab-
schluss Zeit, das entsprechende Sprachdiplom einzureichen. Diese Frist korrespondiert nicht mit
der Richtlinie des Erziehungsrates zur Erteilung von befristeten Lehrbewilligungen, welche nur
jahrlich und langstens fir drei Jahre ausgestellt werden. Wollen die Lehrpersonen ohne adaqua-
ten Bachelor-Abschluss in die Unterrichtstatigkeit einsteigen, haben sie lediglich drei Jahre Frist
fir das Erlangen des Sprachdiploms. Von einem kompletten Berufsverbot nach drei Jahren kann
aber mitnichten die Rede sein. Sobald die Lehrperson das Sprachdiplom erwirbt, hat sie auch das
Bachelordiplom und ist reguldr ausgebildet.

2.7 Primar ist die Ursache dieser Diplomsituation anzugehen. Es sind Massnahmen auf
verschiedenen Ebenen notwendig, damit sichergestellt werden kann, dass die Studierenden an
den Padagogischen Hochschulen am Ende des Studiums die notwendigen Qualifikationen vorwei-
sen kdnnen. Grundsatzlich sind die Abgeberschulen und die PHSZ selbst gefordert (vgl. Beant-
wortung | 19/15, RRB Nr. 1155/2015). Die PHSZ hat in der Richtlinie ,,Fremdsprachenaufent-
halte und Zertifikate* mit Wirkung ab Studienjahr 2016/17 festgehalten, dass bis Ende des zwei-
ten Semesters des Studiums ein B2-Sprachen-Zertifikat eingereicht werden muss. Andernfalls
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muss das Studium unterbrochen werden. Eine Fortsetzung des Studiums ist erst dann mdglich,
wenn der B2-Nachweis erbracht wurde. Am Ende des Studiums muss in der studierten Fremd-
sprache eine Sprachprifung auf C1-Niveau erfolgreich absolviert worden sein.

2.8 Das VSG Ubertragt die Kompetenz zur Anerkennung der Ausbildungsabschliisse fiir
die Volksschule und zur Erteilung von Lehrbewilligungen dem Erziehungsrat. Er ist die unmittel-
bare Aufsichtsbehoérde der Volksschule und das zusténdige padagogische Gremium. Der Regie-
rungsrat erachtet es als richtig, dass die Entscheide iber Ausbildungsabschliisse und Lehrbewil-
ligungen weiterhin beim Erziehungsrat liegen. Der Erziehungsrat ist nah am Geschehen und hat
eine Gesamtsicht Gber die Volksschule. Er kennt aber auch die Einzelfalle und kann diese der
bestehenden Praxis und Rechtsprechung entsprechend beurteilen. Zudem kann er schnell auf
Anderungen im Schulwesen reagieren. Es liegt somit in seiner Kompetenz, auf die hier aufgefiihr-
te Problematik zu reagieren und allenfalls, nach eingehender Priifung und Abkléarung, weitere
Anpassungen oder Erleichterungen bei der Erteilung von Lehrbewilligungen im Sinne der Motion
vorzunehmen. Zu beachten ist, dass die Lehrerausbildung an der PHSZ ein Anerkennungsverfah-
ren bei der EDK durchlaufen hat und dementsprechend fiir die Studierenden gelten muss. Es
darf nicht sein, dass die regulare Lehrerbildung, die der Kanton Schwyz selber anbietet, insge-
samt unterlaufen wird und die Qualitat der Volksschule darunter leidet. Die Anderung des VSG
erachtet der Regierungsrat als nicht notwendig. Die Motion M 7/16 ist in diesem Sinne nicht er-
heblich zu erklaren.

Beschluss des Regierungsrates

1. Dem Kantonsrat wird beantragt, die Motion M 7/16 nicht erheblich zu erklaren.
2. Zustellung: Mitglieder des Kantons- und des Erziehungsrates.

3. Zustellung elektronisch: Mitglieder des Regierungsrates; Staatsschreiber; Sekretariat
des Kantonsrates; Bildungsdepartement.

Im Namen des Regierungsrates:

Othmar Reichmuth, Landammann

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber
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	2.8 Das VSG überträgt die Kompetenz zur Anerkennung der Ausbildungsabschlüsse für die Volksschule und zur Erteilung von Lehrbewilligungen dem Erziehungsrat. Er ist die unmittelbare Aufsichtsbehörde der Volksschule und das zuständige pädagogische Gremium. Der Regierungsrat erachtet es als richtig, dass die Entscheide über Ausbildungsabschlüsse und Lehrbewilligungen weiterhin beim Erziehungsrat liegen. Der Erziehungsrat ist nah am Geschehen und hat eine Gesamtsicht über die Volksschule. Er kennt aber auch die Einzelfälle und kann diese der bestehenden Praxis und Rechtsprechung entsprechend beurteilen. Zudem kann er schnell auf Änderungen im Schulwesen reagieren. Es liegt somit in seiner Kompetenz, auf die hier aufgeführte Problematik zu reagieren und allenfalls, nach eingehender Prüfung und Abklärung, weitere Anpassungen oder Erleichterungen bei der Erteilung von Lehrbewilligungen im Sinne der Motion vorzunehmen. Zu beachten ist, dass die Lehrerausbildung an der PHSZ ein Anerkennungsverfahren bei der EDK durchlaufen hat und dementsprechend für die Studierenden gelten muss. Es darf nicht sein, dass die reguläre Lehrerbildung, die der Kanton Schwyz selber anbietet, insgesamt unterlaufen wird und die Qualität der Volksschule darunter leidet. Die Änderung des VSG erachtet der Regierungsrat als nicht notwendig. Die Motion M 7/16 ist in diesem Sinne nicht erheblich zu erklären. 


